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Ergänzung zur Dienstanweisung Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen 

(Autobahnen und Schnellstraßen)  

 
Sehr geehrter Vorstand Mag. Hufnagl! 

Sehr geehrter Vorstand Dr. Fiala! 

 

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie übermittelt in der Anlage die  

 

Ergänzung der Dienstanweisung Lärmschutz betreffend den Kufstein-Brenner-Korridor in Tirol 

im Zusammenhang mit den anstehenden Sanierungen und davon ausgehenden 

Mehrbelastungen für diese Region, 

 

welche in den entsprechenden Bundesstraßenbereichen anzuwenden ist.  

 

Die mit GZ. 2022-0.500.818 übermittelte Fassung der Dienstweisung Lärmschutz vom Oktober 

2022 ist weiterhin vollumfänglich in Kraft, erweitert um eine Ergänzung für den Bereich des 

Kufstein-Brenner-Korridors.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Für die Bundesministerin: 

DI Vera Hofbauer 
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